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(3) Außerordentliche Dozenten sind erfahrene und be
währte wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiter 
der Hochschule, deren Qualifikation und Leistungen in 
Lehre, Forschung und Weiterbildung durch die Berufung 
zum außerordentlichen Dozenten anerkannt werden.“

§3
Der § 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Wird ein wissenschaftlicher bzw. künstlerischer Mit
arbeiter zum außerordentlichen Professor bzw. außeror
dentlichen Dozenten berufen, ist ein entsprechend verän
derter Arbeitsvertrag schriftlich anzufertigen.“

§4

Der § 23 erhält folgende Fassung:

»§ 23
Die Abberufung von außerordentlichen Hochschullehrern

Die Abberufung von außerordentlichen Professoren bzw. 
außerordentlichen Dozenten erfolgt für Hochschuldozenten 
entsprechend §§ 20 und 22 dieser Verordnung und für wis
senschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiter bei Beendi
gung des Arbeitsrechtsverhältnisses entsprechend den §§ 54 
bis 56 des Arbeitsgesetzbuches.“

§5
Der § 26 wird wie folgt ergänzt:
„außerordentlicher Dozent“.

§ 6

Der §28 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt:
„(3) Außerordentliche Dozenten können bei Abberufung 

infolge Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses den Titel 
,Dozent“ führen. Über die Titelführung entscheidet der 
Minister auf Antrag des Rektors.“

§7
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1981 in Kraft.

Berlin, den 8. April 1981

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h  
Vorsitzender

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen 

Prof. B ö h m e  *

Fünfte Durchführungsbestimmung1 
zur Neuererverordnung 

— Vergütung für Neuerungen bei Übergabe 
an andere Mitgliedsländer des RGW 

und bei Übernahme aus diesen Ländern —
vom 24. Februar 1981

Aufgrund des § 34 Abs. 1 der Neuererverordnung vom
22. Dezember 1971 (GBl. II 1972 Nr. 1 S. 1) wird zur Förderung 
der Übergabe und Übernahme von Neuerungen im Rahmen 
der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusam
menarbeit der Mitgliedsländer des RGW im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und

dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes folgendes bestimmt:

§ 1
Grundsatz

Diese Durchführungsbestimmung regelt die Vergütung für 
Neuerungen, die im Rahmen der wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit von Betrieben der 
Deutschen Demokratischen Republik an Betriebe, Organisa
tionen und Einrichtungen anderer Mitgliedsländer des RGW 
übergeben oder'von ihnen übernommen werden.

Vergütung bei Übergabe von Neuerungen
§ 2

(1) Die Grundsätze für die Entscheidung über die Übergabe 
von Neuerungen an Betriebe, Organisationen und Einrichtun
gen anderer Mitgliedsländer des RGW, die Bedingungen für 
eine entgeltliche oder unentgeltliche Übergabe und das Ver
fahren der Übergabe ergeben sich aus den für die Übergabe 
wissenschaftlich-technischer Ergebnisse geltenden Rechtsvor- 
schriften2.

(2) Die Neuerer erhalten eine Vergütung nach den folgenden 
Bestimmungen, wenn eine Neuerung, die in einem Betrieb 
der Deutschen Demokratischen Republik bereits benutzt wurde 
und für die nach den Bestimmungen der Neuererverordnung 
eine Vergütung zu zahlen ist, innerhalb von 3 Jahren nach 
Beginn der Erstbenutzung übergeben wird.

§3
(1) Erfolgt die Übergabe entgeltlich, dann ist die Vergütung 

aus dem Erlös in Mark zu zahlen. Die Vergütung ist vom über
gebenden Betrieb festzusetzen. Sie beträgt bis zu 6 % des un
mittelbar auf die Neuerung entfallenden Anteils am Erlös, 
mindestens jedoch 30 Mark.

(2) Die Vergütung kann durch den Leiter des Betriebes im 
Rahmen des im § 15 der Ersten Durchführungsbestimmung 
vom 22. Dezember 1971 zur Neuererverordnung — Vergütung 
für Neuerungen und Erfindungen — (GBl. II 1972 Nr. 1 S. 11) 
festgelegten Höchstbetrages bis zum Doppelten erhöht werden, 
wenn die' Neuerung für die Übergabe von besonderer Bedeu
tung ist und dies nicht bereits in dem auf die Neuerung ent
fallenden Anteil am Erlös seinen Ausdruck findet. Die zustän
digen. gewerkschaftlichen Leitungen haben das Recht, Vor
schläge zur Erhöhung der Vergütung zu unterbreiten.

(3) Die Vergütung ist innerhalb einer Frist von 2 Monaten 
nach Eingang des Erlöses beim Zahlungspflichtigen Betrieb, 
bei mehrmaliger Zahlung von Erlösen innerhalb einer Frist 
von 2 Monaten nach Eingang der jeweiligen Zahlung zu zah
len.

§-4
(1) Erfolgt in Einzelfällen die Übergabe unentgeltlich, dann

— ist der übernehmende Partner schriftlich ausdrücklich dar
auf hinzuweisen, daß eine nach den Rechtsvorschriften der 
Deutschen Demokratischen Republik vergütungspflichtige 
Neuerung vorliegt und — sofern über den Wortlaut der 
Neuerung hinausgehende Unterlagen übergeben werden — 
welcher Teil der Unterlagen die Neuerung darstellt,

— sind die erforderlichen Vereinbarungen zur Sicherung der 
Überweisung der Vergütung durch den übernehmenden 
Partner zu treffen.

(2) Vergütungsbeträge, die von Betrieben, Organisationen 
oder Einrichtungen anderer Mitgliedsländer des RGW für un
entgeltlich übergebene Neuerungen entsprechend ihrer natio-

2 z. Z. gelten die Anordnung vom 2. Januar 1973 über organisato
risch-methodische, ökonomische und rechtliche Grundlagen der wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit mit den Mitgliedsländern des 
RGW (Sonderdruck Nr. 750 des Gesetzblattes) und die Dritte Durch
führungsbestimmung vom 7. Januar 1981 zur Verordnung über die Lei
tung und Durchführung des Außenhandels - Export und Import wis
senschaftlich-technischer Ergebnisse — (GBl. I Nr. 7 S. 85).1 4. DB vom 8. Juli 1977 (GBl. I Nr. 23 S. 295)


